Kein politisches Bezirksamt?

Wie wird das Bezirksamt jetzt gebildet? 
( Im Artikel 99 der Verfassung von Berlin (VvB) ist geregelt, auf welche Art und Weise das Bezirksamt gebildet wird: Das Vorschlagsrecht für die Besetzung des insgesamt sechsköpfigen Bezirksamtes haben nur die Fraktionen, die bei der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eine entsprechende Stärke – ermittelt durch das „Höchstzahl-Zählverfahren nach d’Hondt“ – erreicht haben. Liegen die Ergebnisse mehrerer Fraktionen relativ dicht beieinander, haben auch mehr Fraktionen Anspruch auf Bezirksamtssitze. Liegt das Wahlergebnis einer Fraktion sehr weit vor den anderen, hat diese Fraktion Anspruch auf mehrere Sitze, während andere Fraktionen ein einen weitaus geringeren Anspruch haben bzw. leer ausgehen. In Lichtenberg haben deshalb aufgrund des letzten Wahlergebnisses nur DIE LINKE (vier Sitze) und die SPD (zwei Sitze) Ansprüche. Alle anderen Fraktionen haben kein Anrecht und sind demzufolge im Bezirksamt nicht vertreten.

( Über die Personalvorschläge der Fraktionen entscheidet die BVV durch Wahl (mehr Ja- als Nein-Stimmen). Fallen Kandidaten  durch, können sich diese – übrigens in nicht begrenzter Anzahl der Wahlgänge – erneut zur Wahl stellen. Die berechtigte Fraktion kann aber auch einen neuen Vorschlag einreichen. Das Vorschlagsrecht kann nicht an andere Fraktionen delegiert werden. Das Bezirksamt ist im Amt, wenn drei Mitglieder in der Reihenfolge nach d’Hondt (also Bürgermeister, dessen Stellvertreter und ein Bezirksstadtrat) gewählt sind. Solange das neue Bezirksamt nicht im Amt ist, amtiert das Bezirksamt der vorherigen Legislaturperiode weiter.   

( Dieses Proporzsystem wird laut Artikel 99 VvB nur bei der Wahl zur Bezirksbürgermeisterin / zum Bezirksbürgermeister durchbrochen. Bis 1992 hatte die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für diese Funktion. Um zu verhindern, dass die damalige PDS, die in den Ost-Bezirken oft die stärkste Fraktion war, Bezirksbürgermeister stellte, änderte die damals regierende Große Koalition mit ihrer Zweidrittelmehrheit die Landesverfassung und schuf die Möglichkeit der „Zählgemeinschaft“: Wenn sich mehrere Fraktionen zur Wahl des Bezirksbürgermeisters zusammenschließen und dadurch stärker als die stärkste Fraktion sind, geht das Vorschlagsrecht für den Bezirksbürgermeister auf diese Zählgemeinschaft über.   
Aktueller Handlungsbedarf

( Ausdrücklich regelt Artikel 99 VvB, dass diese Regelung des „Proporzamtes“ in Kombination mit einer „koalitionspolitischen Bürgermeisterbesetzung“ am 1. Januar 2010 außer Kraft gesetzt wird. Wie dann die Bezirksamtsbildung erfolgt, ist noch offen. Denkbar wären zum Beispiel die Rückkehr zum „reinen Proporzamt“ (wie bis 1992 in Westberlin üblich) oder auch die Bildung des gesamten Bezirksamtes nach dem Koalitionsprinzip („politisches Bezirksamt“), wie es – ebenfalls zur Verhinderung von PDS-Bezirksamts-Mitgliedern – nach dem 6. Mai 1990 in Ost-Berlin der Fall war. Aber die Entscheidung darüber muss noch vom Abgeordnetenhaus gefällt werden.      

( Während bislang die Grünen, die PDS / Die LINKE und die SPD für die „politischen Bezirksämter“ eintraten, plädierten CDU und FDP lange Zeit für die Beibehaltung des jetzigen Systems. Inzwischen hat sich 2008 ein Landesparteitag der SPD ebenfalls für die Weiterführung des jetzigen Regelung ausgesprochen; dafür ist die FDP zur Befürworterin des politischen Bezirksamtes geworden. DIE LINKE hat 2008 auf einem Landesparteitag in Berlin ihre Forderung nach dem politischen Bezirksamt bekräftigt  allerdings mache es – wie ebenfalls schon 1997 formuliert – nur Sinn, wenn zunächst die politischen Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten der Bezirke deutlich erweitert werden. Eine Verwaltungsspitze, die nach politischen Kriterien gebildet wird, lehnt DIE LINKE in Berlin ausdrücklich ab.     

( Diesem Standpunkt haben sich – wenn auch in umgekehrter Reihenfolge – nun die Grünen angeschlossen und mehrere Anträge ins Abgeordnetenhaus zur Einführung des politischen Bezirksamtes eingebracht Im Einzelnen fordern sie

· die Bildung der Bezirksämter nach dem Koalitionsprinzip (politische Bezirksämter) mit Beginn der nächsten Legislaturperiode;

· eine klare Benennung der bezirklichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten (in Abgrenzung zur klaren Definition der gesamtstädtischen Verantwortlichkeiten);

· die volle Verantwortung der BVV (und der Bezirksämter) für alle bezirklichen Angelegenheiten und damit auch die Möglichkeit verbindlicher Bürgerentscheide zu allen bezirklichen Vorgängen;

· die finanzielle und organisatorische Stärkung der BVV und ihrer Fraktionen;

· die Umwandlung des beratenden Rates der Bürgermeisters zu einem mit mehr verbindlichen Kompetenzen ausgestatteten Rat der Bezirksämter;

· die faktische Aufhebung der noch verbliebenen gesamtstädtischen Eingriffsrechte in bezirkliche Angelegenheiten, vor allem im Bau-, Verkehrs- und Stadtentwicklungsbereich;

· die Verlängerung der Geltungsdauer des Artikels 99 VvB bis zum Ende der Legislaturperiode, damit ab dem 1. Januar 2010 eventuell anfallende Nachwahlen zum Bezirksamt noch nach den gleichen Grundsätzen erfolgen wie bisher in dieser Legislaturperiode.

Sechs Argumente zum Nachdenken

( In der ausgesprochen sachlichen  Plenardebatte des Abgeordnetenhauses zur ersten Lesung dieser Anträge am 25. Juni 2009 haben alle anderen Fraktionen mehr oder weniger deutlich ihre Ablehnung erklärt. Lediglich LINKE und SPD erklärten, dass sie im Ergebnis gründlicher Debatten und Prüfungen durchaus die Chance für das eine oder andere Anliegen sähen. Die Hauptkritikpunkte beziehen sich auf sechs konzeptionelle Überlegungen:       

( Erstens wollen die Grünen sofort das politische Bezirksamt und dann eine Kompetenzerweiterung für die Bezirke. Richtig aber wäre – wie es DIE LINKE fordert –, zuerst eine deutliche Kompetenzerweiterung der Bezirke vorzunehmen und dann zu prüfen, ob ein politisches Bezirksamt Sinn macht. 

( Zweitens fordern die Grünen, die einzelnen Verwaltungsaufgaben und Entscheidungsfelder klar der Haupt- bzw. den Bezirksverwaltungen zuzuordnen. Das klingt simpel, ist  aber in Wirklichkeit ein sehr komplizierter und langwieriger Prozess, der keinesfalls übers Knie gebrochen werden darf. Dabei müssen nämlich weitere Dezentralisierungen und auch (im Interesse der Gesamtstadt) Rezentralisierungen vorgenommen und Aufgabensplittungen vermieden werden. Zudem bestehen in Berlin viele Verflechtungen zwischen bezirkspolitischen und gesamtstädtischen Entscheidungen, weswegen es durchaus sinnvoll ist, dass die BVV (und so auch die Bürgerentscheide) in einer Frage die volle Entscheidungsgewalt und in einer anderen lediglich eine „ersuchende Kompetenz“ haben. Die logische Konsequenz aus dieser komplizierten und langwierigen (und vielleicht unlösbaren?) Lage besteht darin, dass die Bildung von politischen Bezirksämtern ab der nächsten Legislaturperiode noch nicht gerechtfertigt ist. Die jetzige Lösung hat sich hingegen eingespielt und soll nach dem Willen der Koalition verlängert werden. Deshalb erübrigt sich auch der Antrag zur Verlängerung des jetzigen Systems der Bezirksamtsbildung bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode, weil es auch in der nächsten keine Systemänderung geben kann und wird.       

( Wenn drittens politische Bezirksämter eingeführt werden sollen, dann muss es überall – vor allem in den Bezirken selbst – gewollt werden. Das ist aber nicht der Fall. Nun kann man alle Gegenpositionen als nacktes Postenkleben abtun und die Einwände vom Tisch wischen, wie es die Grünen auch in der Abgeordnetenhaus-Debatte taten. Im Gegensatz dazu betonten SPD und LINKE, dass sie die aus den Bezirken kommenden Überlegungen ernst nehmen. V. a. drei geben Anlass zum gründlichen Nachdenken über bisherige Positionen:
· Das Proporzamt zwinge zu gemeinsam getragenen Lösungen, und es sei noch immer gut im Interesse der Bevölkerung, wenn die Bezirkspolitik nicht von „Parteien-Hickhack“ bestimmt werde. 
· Das Proporzamt entspräche dem Wählerwillen, wen man im Bezirksamt haben möchte, aber auch, wen man dort nicht vertreten haben möchte, also wem man die Meisterung der vielen Alltagsprobleme am ehesten zutraut, die die Bezirkspolitik ausmachen, und wem nicht.
· Und man müsse aufpassen, dass Berlin eine funktionierende Einheitsgemeinde bleibt, denn zwölf separate Großstädte wären nicht lebensfähig, auch nicht bei politischen Bezirksämtern. Und diese Frage, wie starke Bezirke zur Stärkung der Gesamtstadt beitragen (wovon z.B. die Beschlusslage der LINKEN ausgeht), wird bei den Grünen gar nicht gestellt, geschweige denn beantwortet. 
( Aus diesen Gründen mehren sich viertens überall – in der Politik, in der Verwaltung, in der Wissenschaft und auch bei den Grünen – die sachkundigen Stimmen, dass man das politische Bezirksamt nicht mehr wie eine Monstranz vor sich her tragen, sondern sehr kritisch hinterfragen solle. Und die Forderung nimmt überall zu, sich von diesem Modell zu lösen, weil es sich überlebt habe. Die Absicht, die sich ursprünglich mit der Forderung nach dem politischen Bezirksamt verband, war, dass Politik vor Ort erkenn- und überprüfbarer sowie lebensfremder Zentralismus bei den kommunalen Entscheidungen eingedämmt wird. Im Laufe der Jahre haben sich aber mehr und mehr dezentrale Entscheidungen und Verantwortungen sowie der Politikansatz der Bürgerkommune und des Bürgerhaushalts etabliert, so dass – bei allen Problemen, die es zwischen Bezirken und Gesamtstadt immer gab, gibt und noch geben wird – die Bezirkspolitik bereits zur echten Gestaltungsebene geworden ist.     
( Auch international wird das fünftens honoriert. In Frankreich, wo es momentan um eine deutliche Einschränkung der Zentrale in die kommunalen Angelegenheiten geht, oder in Großbritannien, wo man zurzeit z.B. in London um eine ausgewogenes Wiedereinführung der gesamtstädtischen Ebene ringt, gilt das im Wesentlichen bewährte jetzige Berliner Modell immer mehr als Zukunftsmodell, dem man sich annähern will. Es ist doch nur sinnvoll, wenn man es sich angesichts dessen besonders gründlich überlegt, ob man aus diesem System aussteigen will.

( Und sechstens ist die Umwandlung des Rates der Bürgermeister (RdB) in einen Rat der Bezirksämter ein Projekt, das eher demokratisch klingt, es aber real nicht ist und wohl mehr Demokratie behindern würde. Zumal es inzwischen in Berlin ein vielgestaltiges fachpolitisches Kooperationssystem zwischen Senat und Bezirken gibt. Was notwendig wäre (wie es der Beschluss der LINKEN fordert), aber von den Grünen nicht angesprochen wird, ist die Erhöhung der Verbindlichkeit von Entscheidungen des Rates der Bürgermeister. DIE LINKE hält es für angemessen, dass das Abgeordnetenhaus – als einziger Gesetzgeber im Land – regelmäßig von den Positionen des RdB Kenntnis erhält, um diese in seine Beschlussfassung direkter einzubeziehen. Und sie plädiert für die Einrichtung eines Gremiums, über das scheinbar unlösbare Konflikte zwischen gesamtstädtischen und bezirklichen Interessen einer Klärung zugeführt werden können. 

Dr. Peter-Rudolf Zotl   
